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Tierseuchenbehördliche Allgemeinverfügung des Kreises Borken 
Zum Schutz gegen die Blauzungenkrankheit (hier: Impfgenehmigung) 

Aufgrund  
 

- des § 24 des Tiergesundheitsgesetzes (TierGesG) vom 22. Mai 2013 (BGBI. I S. 1324), 

- des § 4 Absatz 1 und 2 der Verordnung zur Durchführung gemeinschaftsrechtlicher und 
unionsrechtlicher Vorschriften über Maßnahmen zur Bekämpfung, Überwachung und 
Beobachtung der Blauzungenkrankheit (EG-Blauzungenbekämpfung-Durchführungsverordnung) 
vom 24. September 2008 (BGBl. I S. 1905), 

- in den jeweils zurzeit geltenden Fassungen 

wird für das Gebiet des Kreises Borken folgende Genehmigung erteilt:  

1. Rinder, Schafe und Ziegen dürfen gegen die Blauzungenkrankheit mit den Serotypen 4 und 8 
geimpft werden, sofern ein inaktivierter Impfstoff verwendet wird. 

 
2. Der Tierhalter hat jede Impfung gegen die Blauzungenkrankheit innerhalb von 7 Tagen nach der 

Durchführung der Impfung unter Angabe: 
- der Registriernummer seines Betriebes, 
- des Datums der Impfung, 
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- des verwendeten Impfstoffes, einschließlich der Chargennummer und  
- der Ohrmarkennummer des geimpften Tieres 

im Herkunftssicherungs- und Informationssystem für Tiere (HI-Tier) durch meldeberechtigte 
Dritte eintragen zu lassen. 

3. Der Tierhalter ist seiner Meldepflicht nach Nr. 2 nachgekommen, wenn die durchgeführte 
Impfung durch den behandelnden Tierarzt/Tierärztin gemeldet wurde. 

4. Die Genehmigung ist befristet bis zum 31.12.2019. 

Diese Genehmigung gilt nur, wenn die Eintragungen der durchgeführten Impfungen in der HI-Tier-
Datenbank durch den Impftierarzt/Impftierärztin vorgenommen werden. 

In allen anderen Fällen muss eine Einzelgenehmigung bei der zuständigen Veterinärbehörde (Kreis Borken, 
Fachbereich 39 - Tiere und Lebensmittel, Burloer Str. 93, 46325 Borken) beantragt werden. Die Erteilung 
der Einzelgenehmigung ist kostenpflichtig. 

Zuwiderhandlungen gegen diese Verfügung sowie gegen die EG-Blauzungenbekämpfung-
Durchführungsverordnung  werden gemäß § 32 Abs. 2 des Tiergesundheitsgesetzes in Verbindung mit § 5 
EG-Blauzungenbekämpfung-Durchführungsverordnung als Ordnungswidrigkeit mit Geldbuße geahndet. 

Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft.  

Begründung: 

Nach § 4 Abs. 1 EG-Blauzungenbekämpfung-Durchführungsverordnung, die durch Artikel 5 der Verordnung 
vom 03. Mai 2016 (BGBl. I S. 1057) geändert wurde, ist die Impfung empfänglicher Tiere und damit auch 
von Rindern, Schafen und Ziegen unter den dort genannten Voraussetzungen möglich.  

Bei der Blauzungenkrankheit handelt es sich um eine ansteckende und anzeigepflichtige Tier-seuche, die 
schnell epidemische Ausmaße annehmen und damit hohe Tierverluste zur Folge ha-ben kann. Die Impfung 
gegen die Blauzungenkrankheit wird als Präventivmaßnahme durchge-führt und ist eine der Bedingungen 
für die Ausnahme von dem Verbringungsverbot gem. Art. 8 der VO (EG) Nr. 1266/2007 vom 26. Oktober 
2007 mit Durchführungsvorschriften zur Richtlinie 2000/75/EG des Rates hinsichtlich der Bekämpfung, 
Überwachung und Beobachtung der Blauzungenkrankheit sowie der Beschränkungen, die für 
Verbringungen bestimmter Tiere von für die Blauzungenkrankheit empfänglicher Arten gelten. 

Um eine einheitliche Durchführung der Bestimmungen im Kreis Borken zu gewährleisten und um den 
Verwaltungs- und Kostenaufwand so gering wie möglich zu halten, wird die Erfassung der Impfdaten in der 
HI-Tier-Datenbank in Form einer Allgemeinverfügung geregelt. 

Die Allgemeinverfügung richtet sich an alle Tierhalter mit Rinder-, Schaf- und/oder Ziegenbeständen auf 
dem Gebiet des Kreises Borken, die diese Tiere freiwillig gegen die Blauzungen-krankheit impfen lassen. 
Rechtsgrundlage für die Mitteilung ist § 4 Abs. 2 der EG-Blauzungenbekämpfung-
Durchführungsverordnung. Danach hat der Tierhalter die entsprechen-den Impfdaten der zuständigen 
Behörde oder einer beauftragten Stelle mitzuteilen. Für die Tierarten Rind, Schaf und Ziege erfolgt die 
Erfassung der Impfdaten zentral in der HI-Tier-Datenbank (beauftragte Stelle). 

Mit Allgemeinverfügung vom 16.06.2016 war bereits eine gleichlautende Genehmigung mit Befristung bis 
zum 31.12.2017 erteilt worden. Aufgrund einer aktuellen Evaluation komme ich zu dem Ergebnis, dass eine 
Verlängerung zulässig und geboten ist. Diese Genehmigung wird zunächst bis zum 31.12.2019 befristet. 
Rechtszeitig vor Ablauf dieser Genehmigungsfrist wird der aktuelle Sachstand der Bekämpfung der 
Blauzungenkrankheit im Kreis Borken erneut evaluiert und ggf. diese Genehmigung verlängert. So ist in 
diesem Zusammenhang auch zu prüfen, ob dann die Impfung mit weiteren Serotypen zulässig bzw. 
möglich ist. 
  
Auf Grundlage der §§ 41 Abs. 4 Satz 4, 43 Abs. 1 VwVfG kann als Zeitpunkt der Bekanntgabe und damit 
des Inkrafttretens einer Allgemeinverfügung der Tag, der auf die Bekanntmachung folgt, festgelegt werden. 
Von dieser Möglichkeit habe ich Gebrauch gemacht, damit die Wirksamkeit der Präventivmaßnahme der 
Impfung und der damit verbundenen Anordnungen sowie die rechtlichen Folgen unverzüglich eintreten 
können und zwar zum Schutz vor einer Weiterver-breitung der Blauzungenkrankheit.  

Ihre Rechte: 

Sie können gegen diese Allgemeinverfügung innerhalb eines Monats, nach Ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung, Widerspruch erheben. Den Widerspruch reichen Sie bitte bei dem Landrat des Kreises 
Borken, Burloer Str. 93, 46325 Borken, bei den Verwaltungsnebenstellen in 48683 Ahaus, Bahnhofstr. 93 
oder in 46395 Bocholt, Berliner Platz 1 oder der zuständigen Wider-spruchsbehörde, dem Landesamt für 
Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW, Leibnizstr. 10, 46559 Recklinghausen, ein.  
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Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so würde 
dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 

Borken, den 12.02.2018 

Kreis Borken 
Der Landrat 
Fachbereich Tiere und Lebensmittel 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
gez. 
Dr. Albert Groeneveld 
 
 

Allgemeinverfügung zur Aufhebung der Schonzeit für Ringeltauben 

Die Untere Jagdbehörde des Kreises Borken erlässt folgende 

Allgemeinverfügung 

 
 
I. Nach § 22 Abs. 1 Bundesjagdgesetz vom 29.09.1976 (BGBl. I S. 2849), zuletzt geändert durch 

Artikel 3 des Gesetzes vom 08.09.2017 (BGBl. I S. 3370), i. V. m. § 24 Abs. 2 Landesjagdgesetz 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.12.1994 (GV. NRW 1995, S. 2, 
ber. 1997, S. 56), zuletzt geändert durch Art. 25 des Gesetzes vom 15.11.2016 (GV. NRW S. 934), 
wird die in § 1 Abs. 1 Nr. 17 der Bundesjagdzeitenverordnung vom 02.04.1977 (BGBl. I S. 531), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 25.04.2002 (BGBl. I S. 1487), festgelegte 
Schonzeit für Ringeltauben zur Vermeidung übermäßiger Wildschäden an landwirtschaftlichen 
Kulturen im Kreis Borken in der Zeit vom 21.02.2018 bis zum 31.10.2018 wie folgt aufgehoben: 

 

Gefährdete Kulturen Zeitraum 

Gemüse, Bohnen, Erbsen, Obst 21. Februar bis 31. Oktober 

Getreide 21. Februar bis 31. März 
15. Juni bis 31. Oktober 

Zuckerrüben  15. März bis 31. Mai 
 

Mais 15. April bis 15. Juli 

Raps 21. Februar bis 31. März 
15. Juni bis 31. Oktober 

  
  

Die Jagd darf nur an oder auf den gefährdeten Flächen sowie an Orten, die in einem räumlich-
funktionalen Zusammenhang zu diesen Flächen stehen, und in den angegebenen Zeiträumen 
ausgeübt werden.  

Es dürfen nur Ringeltauben aus Schwärmen bejagt werden. 

II. Den einzelnen Jagdausübungsberechtigten wird auferlegt, die Anzahl der in der Zeit vom 21. 
Februar bis 31. Oktober erlegten Ringeltauben spätestens bis zum 15. November 2018 der Unteren 
Jagdbehörde zu melden. Die Meldung der jährlichen Strecke für das Jagdjahr 2017/2018 zum 15. 
April 2018 bleibt hiervon unberührt. 

III. Im öffentlichen Interesse wird die sofortige Vollziehung dieser Allgemeinverfügung gem. § 80 Abs. 2 
Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung vom 19.03.1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 08.10.2017 (BGBl. I S. 3546),  angeordnet. Diese Verfügung kann jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, wenn die Voraussetzungen für die Aufhebung der 
Schonzeit entfallen. 

IV. Diese Allgemeinverfügung ist befristet bis zum 31.10.2018. 

V. Diese Verfügung wird hiermit gem. § 41 Abs. 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 12.11.1999 (GV. NRW 1999 S. 602), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 15.11.2016 (GV. NRW S. 934), öffentlich bekannt gemacht. Sie wird am Tag nach der 
Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Borken wirksam. 

VI. Diese Verfügung kann beim Kreis Borken, Untere Jagdbehörde, Burloer Str. 93, 46325    Borken, 
während der allgemeinen Geschäftszeiten in Raum 1174, 1. OG, eingesehen werden. 
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Gründe: 

Diese Maßnahme ist im Sinne des Art. 9 Abs. 1 a) 3. Alt. der EG-Vogelschutzrichtlinie erforderlich, um 
erhebliche Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen abzuwenden, weil es keine andere zufriedenstellende 
Lösung und insbesondere keine wirksamen Abwehrmaßnahmen gibt. Die Bejagung während der Brut- und 
Aufzuchtzeit ist deshalb unter arten- und tierschutzrechtlichen Gesichtspunkten ausnahmsweise vertretbar, 
zumal die Bejagung auf die tatsächlich gefährdeten Kulturen in den kritischen Zeiträumen beschränkt wird. 
Da erhebliche Schäden nur durch Schwärme verursacht werden, dürfen nur Schwarmtauben bejagt 
werden. Mit dieser Beschränkung wird auch den Belangen des Tierschutzes entsprochen, da 
Schwarmtauben regelmäßig nicht am Brutgeschäft beteiligt sind. 

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung unter III. ist notwendig, damit eine Klage gegen die 
Schonzeitaufhebung keine aufschiebende Wirkung der Vollziehung der Anordnung bewirkt. Da von 
Taubenschwärmen zur Saat- und Erntezeit ein erheblicher Schaden an den genannten landwirtschaftlichen 
Kulturen zu erwarten ist, ist das öffentliche bzw. das Interesse der unmittelbar betroffenen Landwirte hier 
höher anzusehen, als die Interessen von Drittbetroffenen, da durch die Rechtsprüfung im Klageverfahren 
und die Schonung der Taubenschwärme den Landwirten ein nicht hinzunehmender Schaden entstehen 
würde.  

Die Frist unter Ziffer IV. ist auf den 31.10.2018 festzusetzen, da in der gesamten Schonzeit gefährdete 
Kulturen vorhanden sind. 

 
Diese Verfügung ist mit der Landwirtschaftskammer NRW, Kreisstelle Borken, sowie mit dem 
Kreisjagdberater abgestimmt. 

Borken, den 16.02.2018 

Kreis Borken 
Untere Jagdbehörde 
Im Auftrag 
gez. 
Heinz Beckmann 
 
 

Benachrichtigungen über 
eine öffentliche Zustellung 

Herrn Ziad Chebri, geboren am 18.03.1989 in Casablanca, zuletzt wohnhaft in 48712 Gescher, Venneweg 
41, ist ein Bescheid (nebst Belehrung) vom 19.02.2018, AZ: 336004/II zuzustellen. 

Der Aufenthalt des Betroffenen ist allgemein unbekannt. Deshalb wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 

Der Bescheid kann auf meiner Dienststelle in Borken, Burloer Str. 93, Zimmer 1139, Etage 1 D, eingesehen 
und von dem Betroffenen in Empfang genommen werden. Er gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser 
Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

Rechtsgrundlage: 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG 
NRW) vom 7. März 2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung. Durch diese öffentliche 
Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. Sofern der 
Bescheid eine Ladung zu dem Termin enthält, kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben. 

46325 Borken, 19.02.2018 

Kreis Borken 
Der Landrat 
Fachbereich Sicherheit und Ordnung 

Im Auftrag 
gez. 
Lehmbrock 
_____________________________________________________________________________________ 
Herrn Younes Raouf, geboren am 20.02.1992 in Blida, zuletzt wohnhaft in 48619 Heek, Bült 21b, ist ein 
Bescheid (nebst Belehrung) vom 19.02.2018, AZ: 336004/III zuzustellen. 

Der Aufenthalt des Betroffenen ist allgemein unbekannt. Deshalb wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 

Der Bescheid kann auf meiner Dienststelle in Borken, Burloer Str. 93, Zimmer 1139, Etage 1 D, eingesehen 
und von dem Betroffenen in Empfang genommen werden. Er gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser 
Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 
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Rechtsgrundlage: 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG 
NRW) vom 7. März 2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung. Durch diese öffentliche 
Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. Sofern der 
Bescheid eine Ladung zu dem Termin enthält, kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben. 

46325 Borken, 19.02.2018 

Kreis Borken 
Der Landrat 
Fachbereich Sicherheit und Ordnung 

Im Auftrag 
gez. 
Lehmbrock 
_____________________________________________________________________________________ 
Herrn Askin Satici, geboren am 07.02.1967 in Iskenderun, zuletzt wohnhaft in 48159 Münster, Grevener 
Str. 91 ist ein Bescheid vom11.12.2017 , Aktenzeichen 36.4, zuzustellen. 

Der Aufenthalt des Betroffenen ist allgemein unbekannt. Deshalb wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 

 
Der Bescheid kann auf meiner Dienststelle in Borken, Burloer Str. 93, Zimmer 2034, Etage 0A, eingesehen 
und von dem Betroffenen in Empfang genommen werden. Er gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser 
Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

Rechtsgrundlage: 

§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG 
NRW) vom 7. März 2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung. Durch diese öffentliche 
Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. Sofern der 
Bescheid eine Ladung zu dem Termin enthält, kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben. 

46325 Borken, 13.02.2018 

Kreis Borken 
Der Landrat 
Fachbereich Verkehr 

Im Auftrag 
gez. 
Dr. Altenhoff-Weber 
_____________________________________________________________________________________ 
Herrn Niklas van Dungen, geboren am 26.08.1993 in Borken , zuletzt wohnhaft in 46397 Bocholt, 
Klausenerstraße 10 ist ein Bescheid vom 06.02.2018, Aktenzeichen 36.40 O-Ent-1, zuzustellen. 

Der Aufenthalt des Betroffenen ist allgemein unbekannt. Deshalb wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 

Der Bescheid kann auf meiner Dienststelle in Borken, Burloer Str. 93, Zimmer 2034, Etage 0A, eingesehen 
und von dem Betroffenen in Empfang genommen werden. Er gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser 
Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

Rechtsgrundlage: 

§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG 
NRW) vom 7. März 2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung. Durch diese öffentliche 
Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. Sofern der 
Bescheid eine Ladung zu dem Termin enthält, kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben. 

46325 Borken, 13.02.2018 

Kreis Borken 
Der Landrat 
Fachbereich Verkehr 

Im Auftrag 
gez. 
Dr. Altenhoff-Weber 
_____________________________________________________________________________________ 
Herrn Yildiray Gövbulut, geboren am 13.02.1981 in Gaziantep, zuletzt wohnhaft in 48703 Stadtlohn, 
Kalterweg 2, ist ein Bescheid vom 13.02.2018, Aktenzeichen 36.40 O-Ent-1, zuzustellen. 

Der Aufenthalt des Betroffenen ist allgemein unbekannt. Deshalb wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
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Der Bescheid kann auf meiner Dienststelle in Borken, Burloer Str. 93, Zimmer 2034, Etage 0A, eingesehen 
und von dem Betroffenen in Empfang genommen werden. Er gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser 
Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

Rechtsgrundlage: 

§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG 
NRW) vom 7. März 2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung. Durch diese öffentliche 
Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. Sofern der 
Bescheid eine Ladung zu dem Termin enthält, kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben. 

46325 Borken,13.02.2018 

Kreis Borken 
Der Landrat 
Fachbereich Verkehr 

Im Auftrag 
gez. 
Dr. Altenhoff-Weber 
_____________________________________________________________________________________ 
Herrn Petrit Krasniqi, geboren am 15.02.1978 in Junik, zuletzt wohnhaft: nicht bekannt, ist ein Dokument 
vom 14.02.2018, Aktenzeichen 51.20.UV.16121, zuzustellen. 

Der Aufenthalt des Betroffenen ist allgemein unbekannt. Deshalb wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 

Das Dokument kann auf meiner Dienststelle in Borken, Burloer Str. 93, Zimmer 2229, Etage 2A, 
eingesehen und von dem Betroffenen in Empfang genommen werden. Er gilt als zuge-stellt, wenn seit dem 
Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

Rechtsgrundlage: 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG 
NRW) vom 7. März 2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung. Durch diese öffentliche 
Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts¬verluste drohen. Sofern der 
Bescheid eine Ladung zu dem Termin enthält, kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben. 

46325 Borken, 14.02.2018 

Kreis Borken 
Der Landrat 
Fachbereich Jugend und Familie 

Im Auftrag 
gez. 
Nienhaus 
 
 

Veröffentlichung der Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2018 

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Borken hat in der Sitzung am 14. Februar 2018 auf 
der Grundlage des § 196 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.07.2017 (BGBl. I S. 2808) i.V.m. § 11 
der Gutachterausschussverordnung NRW (GAVO NRW) vom 23.03.2004 in der jeweils gültigen Fassung 
die Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2018 beschlossen. 

Jedermann kann von der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses, Kreis Borken -Fachbereich 
Geoinformation und Liegenschaftskataster- Burloer Straße 93, Zimmer 2522 (Tel.: 02861/82-2522), ab dem 
15.02.2018 Auskunft über die Bodenrichtwerte erhalten. 

Darüber hinaus werden die Bodenrichtwerte vom Oberen Gutachterausschuss für Grundstückswerte in 
Nordrhein-Westfalen im Internet unter der Adresse www.boris.nrw.de in Kürze veröffentlicht. 

Borken, 14.02.2018 

Der Gutachterausschuss 
für Grundstückswerte 
im Kreis Borken 

Der Vorsitzende 
gez. 
Theis 
Ltd. Kreisvermessungsdirektor 

http://www.boris.nrw.de/
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Bekanntmachunggemäß § 1 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

vom 24. Februar 2010 (BGBl. I Seite 94) in der derzeit gültigen Fassung 

Antrag auf Erteilung einer Plangenehmigung nach § 68 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 

Mit Schreiben vom 10.11.2017 beantragt die Bürgerwind Schöppingen-Strönfeld GmbH & Co. KG, 
Ramsberg 35, 48624 Schöppingen die Erteilung einer Plangenehmigung für die Anlage von zwei Blänken 
auf dem Grundstück Gemarkung Schöppingen-Kirchspiel, Flur 77, Flurstück 45. 

Bei dem Vorhaben handelt es sich um ein Projekt im Sinne der Anlage 1 UVPG. 

Gemäß § 1 UVPG i.V.m. §  7 UVPG ist anhand der allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls zu prüfen, ob 
für ein solches Vorhaben eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden muss. 

Unter Berücksichtigung der Kriterien des UVPG und dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung im 
Lande Nordrhein-Westfalen (UVPG NRW) wurde das Vorhaben geprüft. Es sind keine erheblichen 
nachteiligen Umweltauswirkungen durch das Vorhaben zu erwarten. Auf die Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung konnte daher verzichtet werden. 

Die Entscheidung wird hiermit gemäß § 5 des Gesetzes UVPG bekannt gegeben. 

Borken, den 15. Februar 2018 
 
Kreis Borken 
Der Landrat 
Fachbereich Natur und Umwelt 
Az. 662212/56553 

Im Auftrag 
gez. 
Cordula Thume 
 
 

Aufgebote von Sparurkunden der Sparkasse Westmünsterland 

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit der Nr. 359033321 geführten Spareinlage 
beantragt das Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde. 

Die 
SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND 

fordert den Inhaber der Urkunde auf, spätestens bis zum 22.05.2018 seine Rechte unter Vorlage der 
obigen Sparurkunde anzumelden. 

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend gemacht werden, wird die Urkunde für kraftlos 
erklärt. 

Ahaus / Dülmen, den 19.02.2018 
SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND 
gez. Der Vorstand 
_____________________________________________________________________________________ 
Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit der Nr. 370154783 (ggf. ausgestellt unter der 
Nummer 34032029, BLZ 401 540 06) geführten Spareinlage beantragt das Aufgebot der hierüber 
ausgestellten Sparurkunde. 

Die 

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND 

fordert den Inhaber der Urkunde auf, spätestens bis zum 22.05.2018 seine Rechte unter Vorlage der 
obigen Sparurkunde anzumelden. 

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend gemacht werden, wird die Urkunde für kraftlos 
erklärt. 

Ahaus / Dülmen, den 20.02.2018 
SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND 
gez. Der Vorstand 
_____________________________________________________________________________________ 
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Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit der Nr. 470026634 (ggf. ausgestellt unter der 
Nummer 44200889, BLZ 401 540 06) geführten Spareinlage beantragt das Aufgebot der hierüber 
ausgestellten Sparurkunde. 

Die 

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND 

fordert den Inhaber der Urkunde auf, spätestens bis zum 22.05.2018 seine Rechte unter Vorlage der 
obigen Sparurkunde anzumelden. 

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend gemacht werden, wird 
die Urkunde für kraftlos erklärt. 

Ahaus / Dülmen, den 20.02.2018 
SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND 
gez. Der Vorstand 


